
 

 

 

BUNDESFINANZHOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Windpark besteht aus mehreren selbständigen Wir tschaftsgü-
tern, deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer grund sätzlich 
einheitlich zu schätzen ist 
 
1. Jede Windkraftanlage, die in einem Windpark betr ieben wird, 
stellt mit dem dazugehörigen Transformator nebst de r verbin-
denden Verkabelung ein zusammengesetztes Wirtschaft sgut dar. 
Daneben ist die Verkabelung von den Transformatoren  bis zum 
Stromnetz des Energieversorgers zusammen mit der Üb ergabesta-
tion als weiteres zusammengesetztes Wirtschaftsgut zu behan-
deln, soweit dadurch mehrere Windkraftanlagen mitei nander ver-
bunden werden. Auch die Zuwegung stellt ein eigenst ändiges 
Wirtschaftsgut dar. 
 
2. Alle Wirtschaftsgüter eines Windparks sind in An lehnung an 
die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Windkraft anlagen 
grundsätzlich über denselben Zeitraum abzuschreiben . 
 
 
 
EStG § 5 Abs. 1 Satz 1, § 6 Abs. 1 Nr. 1, § 7 Abs. 1 Satz 2 
 
Urteil vom 14. April 2011     IV R 46/09 
 
Vorinstanz: Schleswig-Holsteinisches FG vom 30. Sep tember 2009 
2 K 134/08 (EFG 2010, 129) 
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G r ü n d e  

 

I. 

Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist e ine sog. 

Fondsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co . KG, die 

einen Windpark bestehend aus vier Windkraftanlagen (WKA) be-

treibt. Der Windpark wurde Ende 2001 in Betrieb gen ommen. Von 

den bis 2001 angefallenen Herstellungskosten der Ge samtanlage 

in Höhe von 12.468.135,15 DM entfielen 171.017,14 D M auf die 

Zuwegung und ein Betrag von 452.813,74 DM auf die V erkabelung. 

Im Jahr 2002 entstanden weitere nachträgliche Herst ellungskos-

ten. Die Klägerin buchte sämtliche Kosten für die E rstellung 

des Windparks auf einem Konto "technische Anlage" u nd schrieb 

die Anlage auf 16 Jahre degressiv ab. 

 

Nach einer Außenprüfung vertrat der Beklagte und Re visionsklä-

ger (das Finanzamt --FA--) die Auffassung, dass der  Windpark 

aus mehreren selbständigen Wirtschaftsgütern mit te ilweise un-

terschiedlicher Nutzungsdauer bestehe. Es sei von f olgenden 

Wirtschaftsgütern auszugehen: 

 

 Art  Nutzungsdauer 

Zuwegung unbeweglich 19 Jahre 

Windparkverkabelung beweglich 25 Jahre 

WKA mit Fundament beweglich 16 Jahre 

Kompakttrafostation beweglich 16 Jahre 

Umspannwerk 

(Übergabestation) 

 

beweglich 

 

16 Jahre 

 

Davon ausgehend erließ das FA geänderte Bescheide ü ber die ge-

sonderte und einheitliche Feststellung von Grundlag en für die 

Einkommensbesteuerung 2001 bis 2004 sowie über die gesonderte 

Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes a uf den 
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31. Dezember 2001 bis 31. Dezember 2004. 

 

Mit ihrer dagegen nach erfolglosem Einspruchsverfah ren gerich-

teten Klage wendete sich die Klägerin gegen die Her absetzung 

der Absetzungen für Abnutzung (AfA) für die Verkabe lung sowie 

für die Zuwegung, jeweils bedingt durch den Ansatz einer von 

der WKA abweichenden Nutzungsdauer von 25 bzw. 19 J ahren. Auch 

diese Wirtschaftsgüter stellten zusammen mit der WK A ein ein-

heitliches Wirtschaftsgut dar und seien deshalb ein heitlich 

auf 16 Jahre abzuschreiben. Der daran anknüpfende b ezifferte 

Klageantrag, der auf der von der Klägerin eingereic hten Be-

rechnung vom 29. September 2009 beruht, basiert auf  dem Ansatz 

einer linearen AfA für die Zuwegung und einer degre ssiven AfA 

für die Verkabelung jeweils ausgehend von einer 16j ährigen 

Nutzungsdauer. Mit diesem Begehren hatte die Klage Erfolg. 

 

Im Wesentlichen führte das Finanzgericht (FG) aus: Zwar bilde-

ten die Verkabelung und die Zuwegung mit der WKA ke in einheit-

liches Wirtschaftsgut. Jedoch sei die Nutzungsdauer  der Zuwe-

gung und der Verkabelung der Nutzungsdauer der WKA anzupassen, 

da die Zuwegung und die Verkabelung mit Ablauf der betriebsge-

wöhnlichen Nutzungsdauer von 16 Jahren für die WKA wirtschaft-

lich verbraucht seien. 

 

Die Verkabelung und die Zuwegung seien eigenständig e Wirt-

schaftsgüter, da sie unabhängig voneinander weder u nvollstän-

dig erschienen noch einander ein negatives Gepräge gäben. Die 

einzelnen Anlagen seien auch in dem Kaufvertrag ges ondert aus-

gewiesen worden und daher individualisierbar. Ihnen  komme des-

halb ein eigener wirtschaftlicher Wert zu. Der selb ständigen 

Bewertbarkeit stehe nicht entgegen, dass die Wirtsc haftsgüter 

miteinander verbunden und nicht eigenständig nutzba r seien. 

Darüber hinaus habe gerade die Verkabelung eine übe rgeordnete 
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Sonderfunktion, da sie mehrere WKA untereinander ve rbinde und 

daher nicht auf die einzelne WKA bezogen werden kön ne. 

 

Die Nutzungsdauer der Zuwegung und der Verkabelung sei jedoch 

der Nutzungsdauer der WKA anzupassen. Beide Wirtsch aftsgüter 

seien mit Ablauf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsd auer für 

die WKA von 16 Jahren zwar nicht technisch, aber wi rtschaft-

lich verbraucht. Sie seien nämlich auf die derzeiti ge beson-

dere Anlage zugeschnitten. Ausgehend von der schnel l fort-

schreitenden technischen Entwicklung sei die Verkab elung für 

eine nachfolgende WKA-Generation (sog. "repowering" ) nicht 

mehr nutzbar. Es sei davon auszugehen, dass zukünft ige WKA 

deutlich leistungsstärker seien und eine wirtschaft lich sinn-

volle anderweitige Nutzung oder Verwertung der Verk abelung da-

her ausscheide. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdau er der Ver-

kabelung sei mithin der Nutzungsdauer der WKA anzup assen. 

 

Gleiches gelte für die Zuwegung. Auch diese sei anl agenspezi-

fisch erstellt worden. Sie sei ebenfalls bei einem "repowe-

ring" zurückzubauen, da die neue Anlage auf Grund d er zu er-

wartenden technischen Änderungen nicht an derselben  Stelle er-

richtet werden könnte. 

 

Mit seiner Revision rügt das FA die Verletzung mate riellen 

Rechts. Mit der Anpassung der Nutzungsdauer der Ver kabelung 

und der Zuwegung an die Nutzungsdauer der WKA werde  im Ergeb-

nis die zuvor festgestellte Selbständigkeit der Wir tschaftsgü-

ter wieder zurückgenommen. Das FG differenziere nic ht genügend 

zwischen wirtschaftlicher und technischer Nutzungsd auer. Viel-

mehr mache es die wirtschaftliche Nutzungsdauer abh ängig von 

der technischen Nutzungsdauer eines anderen im Funk tions- und 

Nutzungszusammenhang stehenden Wirtschaftsguts. Die  betriebs-

gewöhnliche Nutzungsdauer eines Wirtschaftsguts wer de aber im 
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Ausgangspunkt durch die technische Nutzungsdauer be stimmt. 

Eine kürzere wirtschaftliche Nutzungsdauer bilde di e Ausnahme. 

Eine solche sei nur anzunehmen, wenn die Möglichkei t einer 

wirtschaftlich sinnvollen Nutzung oder Verwertung d es Wirt-

schaftsguts endgültig entfallen sei. Für eine solch e Annahme 

reiche der prognostizierte Ablauf der betriebsgewöh nlichen 

Nutzungsdauer eines anderen Wirtschaftsguts, hier d er WKA, 

nicht. Die von dem FG herangezogenen Umstände seien  gegenwär-

tig noch nicht greifbar. Das Betriebskonzept der Kl ägerin sehe 

zudem eine über die Abschreibungsdauer der WKA hina usgehende 

Betriebslaufzeit von 20 Jahren vor. Auch seien die Wegerechte 

für 25 Jahre vereinbart worden. Eine Verkürzung der  betriebs-

gewöhnlichen Nutzungsdauer komme daher erst in dem Zeitpunkt 

in Betracht, in dem feststehe, dass die Verkabelung  und die 

Zuwegung für eine geplante neue Anlage nicht verwen det werden 

können. Diesem Umstand sei jedoch über eine Teilwer tabschrei-

bung oder eine Absetzung für außergewöhnliche Abnut zung Rech-

nung zu tragen. 

 

Der Senat hat das Verfahren betreffend die gesonder te und ein-

heitliche Feststellung von Grundlagen für die Einko mmensbe-

steuerung 2001 abgetrennt. Es wird unter dem Aktenz eichen 

IV R 52/10 geführt. 

 

Das FA beantragt (sinngemäß), die Vorentscheidung w egen geson-

derter und einheitlicher Feststellung von Grundlage n für die 

Einkommensbesteuerung 2002 bis 2004 sowie über die gesonderte 

Feststellung des vortragsfähigen Gewerbeverlustes a uf den 

31. Dezember 2001 bis 31. Dezember 2004 aufzuheben und die 

Klage abzuweisen. 

 

Die Klägerin beantragt (sinngemäß), die Revision al s unbegrün-

det zurückzuweisen. 
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Sie nimmt Bezug auf die Vorentscheidung und hebt er gänzend 

hervor, dass die Zuwegung und die Verkabelung auf d ie vorhan-

dene WKA zugeschnitten seien und beide angesichts d er fort-

schreitenden technischen Entwicklung keiner weitere n Verwen-

dung bei einer WKA der kommenden Generation zugefüh rt werden 

könnten. Zutreffend habe das FG daher die Nutzungsd auer der 

Zuwegung und der Verkabelung in Anlehnung an die in  den amtli-

chen AfA-Tabellen angegebene Nutzungsdauer einer WK A auf 

16 Jahre geschätzt. 

 

II. 

Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurüc kzuweisen 

(§ 126 Abs. 2 und Abs. 4 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 

 

Im Ergebnis zutreffend hat das FG den Windpark nich t als ein-

heitliches Wirtschaftsgut beurteilt und die betrieb sgewöhnli-

che Nutzungsdauer der Verkabelung und der Zuwegung auf 16 Jah-

re geschätzt. 

 

1. Die WKA mit Fundament und dem Kompakttransformat or ein-

schließlich der (Niederspannungs-)Verkabelung zwisc hen der 

Gondel und dem Steuerschrank und von dort bis zum K ompakt-

transformator (interne Verkabelung) einerseits und die (Mit-

telspannungs-)Verkabelung zwischen den Kompakttrans formatoren 

bis zum Stromnetz des Energieversorgers (externe Ve rkabelung) 

zusammen mit der Übergabestation andererseits stell en jeweils 

(zusammengesetzte) eigenständige Wirtschaftsgüter d ar. Daneben 

ist die Zuwegung als weiteres eigenständiges Wirtsc haftsgut zu 

sehen. 

 

a) Nach dem Grundsatz der Einzelbewertung in § 252 Abs. 1 

Nr. 3 des Handelsgesetzbuchs, der nach § 5 Abs. 1 S atz 1 des 
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Einkommensteuergesetzes (EStG) auch in der Steuerbi lanz zu be-

achten ist, sind die Wirtschaftsgüter (Vermögensgeg enstände) 

einzeln anzusetzen und zu bewerten (Urteil des Bund esfinanz-

hofs --BFH-- vom 22. November 1988 VIII R 62/85, BF HE 155, 

322, BStBl II 1989, 359). Wirtschaftsgut ist nach s tändiger 

Rechtsprechung jeder greifbare betriebliche Vorteil , für den 

der Erwerber eines Betriebs etwas aufwenden würde ( Beschluss 

des Großen Senats des BFH vom 7. August 2000 GrS 2/ 99, BFHE 

192, 339, BStBl II 2000, 632, unter C.II. der Gründ e, m.w.N.). 

Es muss sich um einen Gegenstand handeln, der nach der Ver-

kehrsanschauung einer besonderen Bewertung zugängli ch ist. Des 

Weiteren muss das Wirtschaftsgut in einem eigenen, selbständi-

gen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und entspre-

chend in Erscheinung treten (vgl. u.a. BFH-Urteil v om 5. Juni 

2008 IV R 67/05, BFHE 222, 265, BStBl 2008, 960, un ter II.1.c 

der Gründe, zum Baumbestand als Wirtschaftsgut). 

 

Wird eine bewegliche Sache mit einer oder mehreren anderen be-

weglichen Sachen verbunden oder --wie im Streitfall -- zu einer 

Anlage zusammengestellt, so ist zu entscheiden, ob es sich bei 

den einzelnen Gegenständen jeweils noch um selbstän dige Wirt-

schaftsgüter handelt oder nur um unselbständige Tei le des an-

deren (verbundenen) Wirtschaftsguts. Ausschlaggeben d dabei 

ist, ob die eingefügten oder die zusammengestellten  Gegen-

stände weiterhin ihre selbständige Bewertbarkeit be halten. 

Entscheidend für dieses Kriterium wiederum sind neb en dem ge-

meinsamen Zweck insbesondere der Grad der Festigkei t einer 

vorgenommenen Verbindung, der Zeitraum, auf den ein e Verbin-

dung oder die gemeinsame Nutzung mehrerer beweglich er Sachen 

angelegt ist, sowie das äußere Erscheinungsbild. Is t Letzteres 

dadurch bestimmt, dass die Gegenstände für sich all ein be-

trachtet unvollständig erscheinen oder gar ein Gege nstand ohne 

den/die anderen ein negatives Gepräge hat, ist rege lmäßig von 
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einem einheitlichen Wirtschaftsgut auszugehen (BFH- Urteil vom 

9. August 2001 III R 30/00, BFHE 196, 442, BStBl II  2001, 842, 

m.w.N.). 

 

Eine Verbindung, die eine fortbestehende selbständi ge Bewert-

barkeit ausschließt, ist im Allgemeinen anzunehmen,  wenn Wirt-

schaftsgüter über die einheitliche Zweckbestimmung durch den 

Steuerpflichtigen in seinem Betrieb hinaus durch ei ne techni-

sche Verbindung oder "Verzahnung" in der Weise verf lochten 

sind, dass durch die Abtrennung eines der Teile ent weder für 

den zu beurteilenden einzelnen Gegenstand oder für das Wirt-

schaftsgut, aus dem er herausgetrennt wurde, die Nu tzbarkeit 

für den Betrieb verloren geht (BFH-Urteil vom 21. J uli 1998 

III R 110/95, BFHE 186, 572, BStBl II 1998, 789, m. w.N.). In 

einen betrieblichen Nutzungszusammenhang eingefügte  Wirt-

schaftsgüter sind demnach als technisch aufeinander  abgestimmt 

anzusehen, wenn zusätzlich zu einem wirtschaftliche n (betrieb-

lichen) Zusammenhang ihre naturwissenschaftlichen o der techni-

schen Eigenschaften auf einen gemeinsamen Einsatz a ngelegt 

sind. Hiervon ist in der Regel auszugehen, wenn ein em Gegen-

stand ohne einen anderen bzw. ohne andere Gegenstän de schon 

aus rein technischen Gründen allein keine Nutzbarke it zukommt 

(BFH-Urteil vom 25. Mai 2000 III R 20/97, BFHE 192,  191, BStBl 

II 2001, 365). Eine bloße Abgestimmtheit aufgrund b estimmter, 

branchentypischer Fertigungsnormen genügt für eine technische 

Abgestimmtheit nicht (BFH-Urteil vom 7. September 2 000 

III R 71/97, BFHE 193, 192, BStBl II 2001, 41). Ebe nso wenig 

genügt für die Annahme eines einheitlichen Wirtscha ftsguts, 

dass mehrere Gegenstände einem einheitlichen Zweck dienen. 

Diese "Zweckeinheit" ist lediglich ein Indiz dafür,  dass eine 

Zusammenfassung der betreffenden Gegenstände in Bet racht kom-

men kann. 
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b) Bei Anwendung dieser Grundsätze handelt es sich bei dem 

Windpark nicht um ein Wirtschaftsgut im Sinne einer  nicht 

teilbaren Einheit, sondern um mehrere selbständige Wirt-

schaftsgüter (ebenso Blümich/Buciek, § 5 EStG Rz 31 0; Schmidt/ 

Kulosa, EStG, 30. Aufl., § 7 Rz 107; Abele, Betrieb s-Berater 

--BB-- 2009, 2420, Wischott/Krohn/Nogens, Deutsches  Steuer-

recht 2009, 1737; Urbahns, Steuern und Bilanzen --S tuB-- 2009, 

869). Als selbständige Wirtschaftsgüter sind die vi er WKA mit 

Fundament sowie interner Verkabelung einschließlich  des jewei-

ligen Kompakttransformators, die externe Verkabelun g ein-

schließlich der Übergabestation und die Zuwegung an zusehen 

(ebenso Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 6. Mai 20 10  

1 K 2037/07, BB 2011, 946, unter Bezugnahme auf die  Rechtsan-

sicht der Finanzverwaltung). 

 

aa) Die einzelnen WKA mit Fundament einschließlich des Kom-

pakttransformators sowie interner Verkabelung sind zwar aus 

verschiedenen Gegenständen zusammengesetzt. Diese s ind aber 

technisch aufeinander abgestimmt und können nach de r Montage 

nur zusammen genutzt werden, so dass es an einer se lbständigen 

Nutzungsfähigkeit der einzelnen Teile fehlt. Die ei nzelnen 

Bauteile sind auch hinreichend fest und auf Dauer v erbunden. 

Sie können nur in ihrer technischen Verbundenheit i hren be-

stimmungsgemäßen betrieblichen Einsatz, die Einspei sung des 

mit Hilfe der Windenergie erzeugten Stroms in das ö ffentliche 

Stromnetz, erfüllen und stehen daher in einem einhe itlichen 

selbständigen Nutzungs- und Funktionszusammenhang. Der von den 

Rotorblättern angetriebene Generator erzeugt Nieder spannungs-

strom, der mittels Niederspannungsverkabelung über den ent-

sprechenden Steuerschrank (Niederspannungsverteiler ) zu den 

jeweiligen Kompakttransformatoren geleitet wird. Um  den Nie-

derspannungsstrom in das Stromnetz eines Energiever sorgers 

(Stromnetz) einspeisen zu können, bedarf es der Tra nsformation 
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des Niederspannungsstroms in Hochspannungsstrom. Di ese tech-

nisch notwendige Transformation erfüllt der den ein zelnen WKA 

jeweils zugeordnete Kompakttransformator. Darüber h inaus dient 

der Transformator der betriebsnotwendigen Stromvers orgung der 

elektronischen Bauteile der WKA (z.B. Ausrichtung d er Rotor-

blätter per Fernsteuerung, u.a.). Mit dem Anschluss  (der Ver-

kabelung) des Kompakttransformators an die WKA verl iert dieser 

daher nach der Verkehrsanschauung als technisch not wendiger 

Bestandteil der Stromerzeugungsanlage seine Selbstä ndigkeit 

und wird unselbständiger Teil des erweiterten einhe itlichen 

Wirtschaftsguts WKA. Daraus folgt zugleich, dass au ch das Nie-

derspannungskabel, das den Kompakttransformator mit  der WKA 

verbindet, dem Wirtschaftsgut WKA zuzuordnen ist. A uch nach 

dem äußeren Erscheinungsbild erscheinen die verbund enen Teile 

unvollständig und erhalten ohne die anderen Teile e ine nega-

tive Eigenart. Insoweit sind die einzelnen WKA eins chließlich 

des Kompakttransformators sowie interner Verkabelun g ver-

gleichbar mit einer Satellitenempfangsanlage, deren  einzelne 

Komponenten (Satelliten-Empfänger [Antennen], Verst ärker- und 

Verteileranlagen sowie Verbindungskabel und einzeln e Abnahme-

dosen je Wohnung) der BFH nach deren Zusammenfügung  ebenfalls 

als einheitliches Wirtschaftsgut beurteilt hat (BFH -Urteil in 

BFHE 192, 191, BStBl II 2001, 365). 

 

Der vorliegenden Beurteilung steht nicht entgegen, dass die 

Erstellung der Verkabelung zwischen dem Steuerschra nk am Fuß-

turm und den Kompakttransformatoren sowie die Erric htung der 

einzelnen Kompakttransformatoren und des Fundaments  nicht zu-

sammen mit der Herstellung der WKA in Auftrag gegeb en worden 

sind. Aus den verschiedenen Anschaffungs-/Herstellu ngsvor-

gängen folgt lediglich, dass die einzelnen Bauteile  zunächst 

im Rahmen der jeweiligen Aufträge selbständige Wirt schaftsgü-

ter waren. Dieser Umstand hat für die hier zu beurt eilende 
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Frage, ob die Selbständigkeit der Wirtschaftsgüter auch nach 

der Zusammenfügung mit anderen Wirtschaftsgütern er halten 

bleibt, keinerlei Relevanz. 

 

Eine darüber hinausgehende Aufteilung der WKA in we itere Kom-

ponenten, wie dies wohl nach dem Komponentenansatz nach den 

International Accounting Standards bzw. Internation al Finan-

cial Reporting Standards möglich wäre (Verlautbarun g des 

Instituts der Wirtschaftsprüfer vom 29. Mai 2009 

IDW RH HFA 1.016, IDW-Fachnachrichten 2009, 362, da zu Willeke, 

StuB 2009, 679), ist nicht geboten. Diese Standards  haben für 

die steuerliche Gewinnermittlung keine Bedeutung (v gl. 

Blümich/Buciek, § 5 EStG Rz 105, m.w.N) und sind de shalb nicht 

geeignet, den für den steuerlichen Wirtschaftsgutbe griff 

maßgeblichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang du rch einen 

Komponentenansatz zu ersetzen. 

 

bb) Daneben stellt die externe Verkabelung in Verbi ndung mit 

der Übergabestation ein weiteres selbständiges Wirt schaftsgut 

dar. Die externe Verkabelung unterscheidet sich deu tlich von 

der internen Verkabelung. Bei Letzterer handelt es sich, wie 

dargelegt, um eine Niederspannungsleitung, während die externe 

Verkabelung aus einer Mittelspannungsleitung besteh t. Die ex-

terne Verkabelung verbindet im Wege einer Ringschal tung die 

einzelnen Kompakttransformatoren nebst angeschlosse ner WKA und 

leitet den umgewandelten Starkstrom über die Überga bestation 

an das Stromnetz weiter. Die externe Verkabelung st eht damit 

im Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit allen vi er WKA, die 

--wie ebenfalls dargelegt-- jeweils selbständige Wi rtschafts-

güter sind. Sie stellt zwar eine technische Verbind ung zwi-

schen den einzelnen Wirtschaftsgütern WKA dar, ohne  diese aber 

nach dem äußeren Erscheinungsbild zu einem einheitl ichen Wirt-

schaftsgut Windpark zu verbinden. Ebenso wenig läss t sich die 
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externe Verkabelung nebst Übergabestation nur einer  der vier 

WKA zuordnen. Die externe Verkabelung nebst Übergab estation 

tritt damit auch äußerlich erkennbar als selbständi ges Wirt-

schaftsgut in Erscheinung; externe Verkabelung und Übergabe-

station bilden ein einheitliches selbständiges Wirt schaftsgut. 

Nur über die Übergabestation ist es möglich, den tr ansformier-

ten Starkstrom in das Stromnetz einzuspeisen. Anges ichts die-

ser engen technischen Verknüpfung gelten für die Be urteilung 

als einheitliches Wirtschaftsgut dieselben Grundsät ze wie für 

das einheitliche Wirtschaftsgut WKA und Kompakttran sformator. 

 

cc) Schließlich ist auch die Zuwegung als selbständ iges Wirt-

schaftsgut zu beurteilen. Die Zuwegung ist nach der  Verkehrs-

anschauung einer besonderen Bewertung zugänglich. Z udem steht 

sie in einem eigenen, selbständigen Nutzungs- und F unktionszu-

sammenhang und tritt auch entsprechend in Erscheinu ng. 

 

2. Abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind mit 

den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, verminde rt um die 

AfA nach § 7 EStG, anzusetzen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 ESt G). Die AfA 

bemisst sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungs dauer (§ 7 

Abs. 1 Satz 2 EStG). 

 

a) Aus dem Grundsatz der Einzelbewertung für das se lbständige 

Wirtschaftsgut folgt, dass es nur eine einheitliche  Nutzungs-

dauer haben kann (BFH-Urteil vom 25. März 1988 III R 96/85, 

BFHE 153, 119, BStBl II 1988, 655, unter 1.c; Besch luss des 

Großen Senats des BFH vom 26. November 1973 GrS 5/7 1, BFHE 

111, 242, BStBl II 1974, 132, unter II.2.c). Dies g ilt unab-

hängig davon, ob einzelne unselbständige Teile des Wirt-

schaftsguts eine kürzere oder längere Nutzungsdauer  haben. 

Maßgebend ist die Nutzungsdauer des Teils, welches dem Wirt-

schaftsgut das Gepräge gibt (ebenso Schmidt/Kulosa,  a.a.O., 
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§ 7 Rz 103, "Hauptteil"). 

 

b) Unter Nutzungsdauer ist der Zeitraum zu verstehe n, in dem 

das Wirtschaftsgut erfahrungsgemäß verwendet oder g enutzt wer-

den kann. "Betriebsgewöhnliche" Nutzungsdauer bedeu tet, dass 

die besonderen betrieblichen Verhältnisse zu beacht en sind, 

unter denen das Wirtschaftsgut eingesetzt wird. Maß gebend für 

die Bestimmung der Nutzungsdauer ist nicht die Daue r der be-

trieblichen Nutzung durch den einzelnen Steuerpflic htigen, 

sondern die objektive Nutzbarkeit eines Wirtschafts guts unter 

Berücksichtigung der besonderen betriebstypischen B eanspru-

chung (BFH-Urteile vom 26. Juli 1991 VI R 82/89, BF HE 165, 

378, BStBl II 1992, 1000, und vom 19. November 1997  X R 78/94, 

BFHE 184, 522, BStBl II 1998, 59, jeweils m.w.N.). 

 

c) Die Nutzungsdauer wird bestimmt durch den techni schen Ver-

schleiß, die wirtschaftliche Entwertung sowie recht liche Gege-

benheiten, welche die Nutzungsdauer eines Gegenstan ds begren-

zen können. Die technische Nutzungsdauer umfasst de n Zeitraum, 

in dem sich das Wirtschaftsgut technisch verbraucht . Die 

wirtschaftliche Nutzungsdauer umfasst den Zeitraum,  in dem das 

Wirtschaftsgut rentabel genutzt werden kann. Ist ei n Wirt-

schaftsgut zwar nicht mehr entsprechend der ursprün glichen 

Zweckbestimmung nutzbar, hat es aber wegen seiner N utzbarkeit 

für andere noch einen erheblichen Verkaufswert, ist  es auch 

für den Unternehmer wirtschaftlich noch nicht verbr aucht (BFH-

Urteil in BFHE 184, 522, BStBl II 1998, 59). Entspr echen sich 

die wirtschaftliche und technische Nutzungsdauer ni cht, können 

sich die Steuerpflichtigen auf die für sie günstige re Alterna-

tive berufen (BFH-Urteile vom 2. Dezember 1977 III R 58/75, 

BFHE 124, 172, BStBl II 1978, 164, und in BFHE 165,  378, BStBl 

II 1992, 1000, jeweils m.w.N.). 
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d) Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bzw. die G esamt-

nutzungsdauer des Wirtschaftsguts ist nach den Gege benheiten 

des konkreten Betriebs bzw. nach den tatsächlichen Verhältnis-

sen beim einzelnen Steuerpflichtigen unter Abwägung  aller Um-

stände des Einzelfalls zu schätzen (BFH-Urteile in BFHE 165, 

378, BStBl II 1992, 1000, und in BFHE 184, 522, BSt Bl II 1998, 

59). 

 

e) Als Hilfsmittel für die Schätzung der Nutzungsda uer hat das 

Bundesministerium der Finanzen (BMF) unter Beteilig ung der 

Fachverbände der Wirtschaft AfA-Tabellen für allgem ein ver-

wendbare Anlagegüter und für verschiedene Wirtschaf tszweige 

herausgegeben. Sie berücksichtigen sowohl die techn ische als 

auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer. Sie haben z unächst die 

Vermutung der Richtigkeit für sich, sind aber für d ie Gerichte 

nicht bindend (BFH-Beschluss vom 4. Juli 2002 IV B 44/02, 

BFH/NV 2002, 1559, und BFH-Urteil in BFHE 165, 378,  BStBl II 

1992, 1000). Gleichwohl sind die AfA-Tabellen von d en Steuer-

gerichten unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung  der Ver-

waltung und im Hinblick auf das Prinzip der Gleichm äßigkeit 

der Besteuerung zu beachten. Dies gilt allerdings d ann nicht, 

wenn die Anwendung der AfA-Tabelle im Regelfall zu einer of-

fensichtlich unzutreffenden Besteuerung führen würd e (BFH-Ur-

teil in BFHE 165, 378, BStBl II 1992, 1000). 

 

f) Nach der im ersten Streitjahr 2001 geltenden AfA -Tabelle 

beträgt die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für W KA 16 Jahre 

(AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlageg üter, BMF-

Schreiben vom 15. Dezember 2000, BStBl I 2000, 1532 , Zif-

fer 3.1.5) und für die Hofbefestigungen mit Packlag e 19 Jahre 

(Ziffer 2.1.1). Nach der vorrangig anzuwendenden br anchenge-

bundenen AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig "Ener gie- und 

Wasserversorgung" (BMF-Schreiben vom 24. Januar 199 5, BStBl I 
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1995, 144) beträgt die betriebsgewöhnliche Nutzungs dauer für 

Transformatoren, Transformatorenhäuser, Umformeranl agen je-

weils 20 Jahre (Ziffern 1.2.16 bis 1.2.18) und für die Hoch-

spannungskabel bis 20 kV (Ziffer 1.2.8.3) sowie Nie derspan-

nungskabel (Ziffer 1.2.9.2) jeweils 25 Jahre. 

 

3. Ausgehend von den dargestellten Grundsätzen hat das FG im 

Ergebnis zu Recht die betriebsgewöhnliche Nutzungsd auer der 

Verkabelung und der Zuwegung auf 16 Jahre geschätzt . 

 

a) Nach den Feststellungen des FG ist nicht eindeut ig erkenn-

bar, ob es dem Wirtschaftsgut "Verkabelung" nur die  externe 

oder auch die interne Verkabelung oder Teile von Le tzterer zu-

geordnet hat. Das Fehlen ausreichender Feststellung en stellt 

regelmäßig einen materiell-rechtlichen Mangel dar, der grund-

sätzlich --auch ohne Rüge-- zur Aufhebung der Voren tscheidung 

führt (BFH-Urteil vom 27. April 1999 III R 21/96, B FHE 189, 

255, BStBl II 1999, 670, m.w.N.). Eine Aufhebung ko mmt vorlie-

gend jedoch nicht in Betracht, da sich die Entschei dung des FG 

aus anderen Gründen als richtig darstellt (§ 126 Ab s. 4 FGO). 

 

b) Ausgehend von den AfA-Tabellen beträgt die betri ebsgewöhn-

liche Nutzungsdauer für die WKA mit Fundament einsc hließlich 

des Kompakttransformators sowie interner Verkabelun g 16 Jahre, 

da das einheitliche Wirtschaftsgut maßgeblich von d er WKA ge-

prägt wird. Zwischen den Beteiligten steht die 16jä hrige Nut-

zungsdauer für die WKA nebst Fundament auch nicht i n Streit. 

Gleiches gilt für den Kompakttransformator, der zwa r zu Un-

recht als selbständiges Wirtschaftsgut eingestuft w orden ist, 

dessen Nutzungsdauer die Beteiligten aber übereinst immend mit 

16 Jahren geschätzt haben. Jedenfalls im Ergebnis z utreffend 

hat das FG daher die betriebsgewöhnliche Nutzungsda uer der in-

ternen Verkabelung auf 16 Jahre geschätzt. 
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c) Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die ex terne Ver-

kabelung in Verbindung mit der Übergabestation betr ägt nach 

der AfA-Tabelle für den Wirtschaftszweig "Energie- und Wasser-

versorgung" (BStBl I 1995, 144) 20 Jahre (Ziffer 1. 2.18, Um-

formeranlagen). Denn dieses zusammengesetzte Wirtsc haftsgut 

wird nach außen erkennbar maßgeblich von der Überga bestation 

geprägt. Das FA hat die betriebsgewöhnliche Nutzung sdauer der 

Übergabestation (Umspannwerk) in Übereinstimmung mi t der Klä-

gerin auf 16 Jahre geschätzt. Der Senat hat keine A nhalts-

punkte dafür, dass diese übereinstimmende Schätzung , obwohl 

sie von der amtlichen AfA-Tabelle abweicht, auf feh lerhaften 

Annahmen beruht und deshalb zu einer unzutreffenden  Besteue-

rung führt. Bereits davon ausgehend hat das FG die betriebsge-

wöhnliche Nutzungsdauer der externen Verkabelung zu treffend 

auf 16 Jahre geschätzt. 

 

d) Darüber hinaus ist es revisionsrechtlich nicht z u beanstan-

den, dass das FG die betriebsgewöhnliche Nutzungsda uer der ex-

ternen Verkabelung (nebst Übergabestation) und der Zuwegung in 

Abweichung von den amtlichen AfA-Tabellen unter Ber ücksichti-

gung des wirtschaftlichen Wertverzehrs auf 16 Jahre  geschätzt 

hat. 

 

Im Rahmen der ihm obliegenden Schätzungsbefugnis ha t das FG 

zunächst berücksichtigt, dass sowohl die Zuwegung, was die 

Tragfähigkeit und die räumliche Lage angeht, als au ch die ex-

terne Verkabelung, Letztere insbesondere im Hinblic k auf den 

Leitungsquerschnitt, ausschließlich auf die streitg egenständ-

lichen WKA zugeschnitten sind. Diese Feststellung i st für den 

Senat mangels substantiierter Verfahrensrügen binde nd (§ 118 

Abs. 2 FGO). Sodann hat das FG prognostiziert, dass  künftige 

WKA-Generationen, die der streitgegenständlichen WK A nachfol-
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gen werden, angesichts der rasant fortschreitenden technischen 

Entwicklung gänzlich andere technische und bauliche  Spezifika-

tionen aufweisen werden. Ausgehend von diesen Prämi ssen hat 

das FG sodann unterstellt, dass die derzeitige Verk abelung und 

auch die Zuwegung im Fall einer Neuerrichtung des W indparks 

(sog. "repowering") nach Ablauf der 16jährigen Nutz ungsdauer 

der WKA nicht mehr weiter genutzt werden können und  damit 

wirtschaftlich mit dem Ablauf der Nutzungsdauer der  WKA eben-

falls verbraucht sein werden. 

 

Diese Ausführungen bewegen sich im Rahmen der dem F G obliegen-

den Schätzungsbefugnis und sind revisonsrechtlich n icht zu be-

anstanden. 

 

Es ist insbesondere nicht zu beanstanden, wenn sich  das FG an 

der in den AfA-Tabellen ausgewiesenen betriebsgewöh nlichen 

Nutzungsdauer eines anderen Wirtschaftsguts, hier d er WKA, 

orientiert. Darin liegt keine unzulässige Vermengun g der nach 

der AfA-Tabelle ermittelten Nutzungsdauer des einen  Wirt-

schaftsguts (WKA) mit der wirtschaftlichen Nutzungs dauer eines 

anderen Wirtschaftsguts (Verkabelung und Zuwegung).  Die Schät-

zung berücksichtigt lediglich, dass die Wirtschafts güter einem 

gemeinsamen Zweck dienen. Sie steht auch nicht im W iderspruch 

zu der Annahme, dass es sich bei der externen Verka belung und 

der Zuwegung um eigenständige Wirtschaftsgüter hand elt. Denn 

ungeachtet der Eigenständigkeit der einzelnen Wirts chaftsgüter 

kann nicht außer Betracht bleiben, dass sie nach de r nicht zu 

beanstandenden Prognose des FG im Falle eines zukün ftigen "re-

powering" jedenfalls an diesem Standort keiner Verw endung mehr 

zugeführt werden können. 

 

Dem FA ist zuzugeben, dass die technische Nutzungsd auer der 

externen Verkabelung und der Zuwegung ausgehend von  den AfA-
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Tabellen nach 16 Jahren noch nicht abgelaufen ist. Darauf 

kommt es indes nicht an, wenn, wie vorliegend, die wirtschaft-

liche Nutzungsdauer kürzer ist. Die Umstände, die z u einer 

kürzeren wirtschaftlichen Nutzungsdauer führen, sin d auch 

greifbar im Sinne der Rechtsprechung (vgl. BFH-Urte il in BFHE 

184, 522, BStBl II 1998, 59). Es ist nicht ersichtl ich und vom 

FA auch nicht vorgetragen worden, dass die Verkabel ung oder 

die Zuwegung nach Ablauf der Nutzungsdauer der WKA möglicher-

weise für Dritte anderweitig nutzbar sein könnten u nd insoweit 

ein erheblicher Verkaufswert zu erwarten ist. 

 

Für den wirtschaftlichen Verbrauch der externen Ver kabelung 

und der Zuwegung zum Ende der betriebsgewöhnlichen Nutzungs-

dauer der WKA sprechen zudem auch die genehmigungsr echtlichen 

Besonderheiten. Die WKA bedurften bis zum 30. Juni 2005 einer 

Baugenehmigung gemäß §§ 29 ff. des Baugesetzbuchs u nd ab dem 

1. Juli 2005 einer Betriebsgenehmigung gemäß §§ 4 f f. des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes. Beide Genehmigungen s ind anla-

genbezogen und erlöschen grundsätzlich mit der Entf ernung der 

Anlage. Ob unter Berücksichtigung der zukünftigen b au- und im-

missionsrechtlichen Vorschriften eine Genehmigung z ur Errich-

tung bzw. zum Betrieb einer WKA an demselben Stando rt ("repo-

wering") erneut erteilt werden wird, kann in dem ma ßgeblichen 

Zeitpunkt, in dem die Nutzungsdauer der externen Ve rkabelung 

und der Zuwegung zu schätzen ist (Bilanzstichtag im  Jahr der 

Anschaffung/Herstellung) nicht beurteilt werden. Ka nn eine 

hinreichend sichere Prognose für ein "repowering" a m Standort 

der WKA nicht getroffen werden, hält es der Senat d aher für 

geboten, die Nutzungsdauer für die externe Verkabel ung und die 

Zuwegung ungeachtet der Frage, ob beide den technis chen Anfor-

derungen einer zukünftigen WKA-Generation überhaupt  genügen 

könnten, in Anlehnung an die Nutzungsdauer der WKA zu bestim-

men. 
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Das FA setzt sich zudem in Widerspruch zu seiner ei genen Auf-

fassung, wenn es zur Beurteilung der wirtschaftlich en Nut-

zungsdauer der Verkabelung und der Zuwegung in Anle hnung an 

das Betriebskonzept der Klägerin, welches eine 20jä hrige Nut-

zung der WKA vorsieht, und/oder an das vereinbarte Wegerecht 

von 25 Jahren auf eine tatsächlich längere Laufzeit  der WKA 

abstellen will. Das FA hat die betriebsgewöhnliche Nutzungs-

dauer der WKA ausschließlich unter Heranziehung der  AfA-Ta-

belle mit 16 Jahren angesetzt. Zu Recht hat es bei der Bemes-

sung der Nutzungsdauer weder auf das Betriebskonzep t der Klä-

gerin noch auf die Dauer der Vereinbarung des Weger echts abge-

stellt. Es ist nicht ersichtlich und von dem FA auc h nicht 

vorgetragen worden, welche objektiv nachprüfbaren U mstände dem 

Betriebskonzept oder dem Nutzungsvertrag zu Grunde liegen, die 

eine Abweichung von den AfA-Tabellen rechtfertigen könnten. 

Insoweit muss es bei dem Grundsatz verbleiben, dass  derjenige, 

der eine von den AfA-Tabellen abweichende Nutzungsd auer gel-

tend macht, entsprechende Gründe substantiiert vorz utragen hat 

(BFH-Urteile vom 8. November 1996 VI R 29/96, BFH/N V 1997, 

288, und vom 15. Februar 2001 III R 130/95, BFH/NV 2001, 1041; 

Urteile des FG Köln vom 27. November 2007  8 K 3037 /06, 

Entscheidungen der Finanzgerichte 2008, 836, und de s 

Niedersächsischen FG vom 29. Januar 2009  10 K 333/ 07, juris). 

Der danach zutreffende Ansatz einer 16jährigen betr iebsgewöhn-

lichen Nutzungsdauer der WKA muss dann aber gleiche rmaßen gel-

ten, soweit es darauf für die Bestimmung der wirtsc haftlichen 

Nutzungsdauer der Verkabelung und der Zuwegung anko mmt. 

 

Ebenso wenig ist dem FA dahin zu folgen, dass eine von der 

AfA-Tabelle abweichende kürzere Nutzungsdauer erst in dem 

Zeitpunkt in Betracht kommt, in dem die Betriebsein stellung 

der WKA bevorsteht. Insoweit verkennt das FA, dass die Festle-
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gung der Nutzungsdauer auf einer Schätzung und dami t einer 

Prognoseentscheidung beruht, die auf den im Zeitpun kt des AfA-

Beginns bekannten Tatsachen beruht. Es ist jeder Sc hätzung im-

manent, dass sie von den später eintretenden tatsäc hlichen 

Verhältnissen abweichen kann. 

 

4. Die Sache ist spruchreif. Über die Abschreibungs methode be-

steht zwischen den Beteiligten kein Streit. Ausgehe nd von ih-

rem Klagebegehren hat die Klägerin für die Zuwegung  AfA in 

gleichen Jahresbeträgen (lineare Abschreibung) gelt end ge-

macht. Angesichts dessen bedarf es keiner Entscheid ung, ob die 

Zuwegung im Streitfall eine Betriebsvorrichtung i.S . des § 68 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Bewertungsgesetzes darstell t (vgl. 

dazu BFH-Urteile vom 2. Juni 1971 III R 18/70, BFHE  102, 560, 

BStBl II 1971, 673, und vom 19. Februar 1974 VIII R  20/73, 

BFHE 113, 397, BStBl II 1975, 20), für die auch ein e AfA in 

fallenden Jahresbeträgen (degressive Abschreibung) vorgenommen 

werden könnte. 
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